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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab dem 02.05.2022 gilt der neue Sonderhygieneplan der Humboldtschule und des Hessischen 
Kultusministeriums. 

Die wichtigsten Punkte sind im Folgenden zusammengestellt. 

1. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske ist aufgehoben (das freiwillige Tragen ist möglich). 

2. Die Testpflicht in der Schule entfällt (das Testheft wird nicht mehr benötigt). Alle Schülerinnen und 

Schüler erhalten auf Wunsch zwei kostenfreie Antigen-Selbsttests pro Woche für Testungen außerhalb 

der Schulzeit. 

3. Bei Erkrankung mit dem SARS-CoV-2-Virus beträgt die Absonderungszeit nur noch 5 Tage. Falls 

Krankheitssymptome aufgetreten sind, soll die Isolation eigenverantwortlich fortgesetzt werden, bis 

mindestens 48 Stunden lang keine Krankheitssymptome für COVID-19 bestehen.  

4. Es gibt im Fachunterricht (z.B. Musik-, Sport- oder NAWI-Unterricht) keine Einschränkungen mehr.  

5. Nach wie vor sind die grundlegenden Hygieneregeln wie regelmäßiges Lüften, regelmäßiges 

Händewaschen und die Husten- und Niesetikette einzuhalten. 

6. Es gibt in den Gebäuden der Humboldtschule keine festgelegten Laufwege mehr. Die Notausgänge im 

C-, D- und E-Bau (z.B. Stahltreppen im D- und E-Bau) dürfen nicht mehr als reguläre Ausgänge, 

sondern nur noch im Notfall genutzt werden. 

7. Die Abholung der Klassen auf dem Schulhof entfällt. Nach dem Vorgong begeben sich alle 

Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Klassen- und Kursräumen. Während der Abiturzeit ist der 

Gong ausgestellt, daher achten bitte alle Schülerinnen und Schüler eigenständig auf ein pünktliches 

Erscheinen im Unterrichtsraum. 

8. Vor der ersten Stunde halten sich alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof auf. Erst nach dem 

Vorgong (7.50 Uhr) dürfen die Gebäude betreten werden. Die Schülerinnen und Schüler der Sek. II 

dürfen das D-Gebäude schon um 7.45 Uhr betreten. 

9. Für die Schülerinnen und Schüler der Sek. II steht ab dem 03.05.2022 der Oberstufenraum im 

Erdgeschoss (Eingang D-Bau – direkt neben der Mediothek) als Aufenthaltsraum zur Verfügung.  

10. In allen Pausen (auch in der Mittagspause) müssen alle Schülerinnen und Schüler die Schulgebäude 

verlassen (Ausnahmen: Toilettengänge, dringende Anfragen im Sekretariat oder Lehrerzimmer, Mensa- 

oder Kioskbesuch, Besuch der Mediothek; Oberstufenraum (nur Schülerinnen und Schüler der Sek. II). 

Bei angekündigten Regenpausen gehen die Schülerinnen und Schüler nach Stundenende direkt zu den 

Klassen-, Kurs- und Fachräumen, in denen sie in der nächsten Stunde Unterricht haben und verbringen 

die Pause unter Aufsicht der nachfolgenden Fachlehrerin oder des Fachlehrers in diesen Räumen. Eine 

Regenpause wird nur bei starkem Regen-/Schneefall oder Gewitter ausgerufen. Es sollten daher alle 

Schülerinnen und Schüler bei unbeständigem Wetter angemessene Kleidung tragen oder einen Schirm 

dabeihaben. In einer Regenmittagspause dürfen sich alle Schülerinnen und Schüler der Sek. II in den 

Kursräumen des 2. Stocks im D-Bau (nach dem schriftlichen Abitur auch im 3. Stock) aufhalten. 

11. Es gibt keine Einschränkungen mehr im Mensa- und Kioskbereich. Der Kioskbereich darf in 

Freistunden und in der Mittagspause als Essen- und Aufenthaltsbereich genutzt werden. In der 1. und 

2. großen Pause darf der Kiosk-Sitzbereich nicht genutzt werden. 

12. Das Anstellen für den Kioskverkauf erfolgt weiterhin über den Eingang zum A-Gebäude in Richtung 

Tischtennisplatten. Der Bonverkauf findet in der Pausenhalle statt.  

13. Während der Pausen erfolgt der Zugang zur Mensa nur über kleinen Treppenaufgang neben dem 

hinteren Treppenhaus im D-Gebäude. 

14. Das Fußballfeld ist wieder geöffnet.  
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15. Schülerinnen und Schüler der Sek. I dürfen weiterhin das Schulgelände während der Unterrichtszeit 

(gilt auch für die Pausen) nicht verlassen (Ausnahme: Nur in der Mittagspause dürfen Schülerinnen und 

Schüler der Sek. I das Schulgelände verlassen, wenn eine Einverständniserklärung ihrer Eltern 

vorliegt). 

16. Die Toiletten im D-Bau bleiben vorerst geschlossen. 

17. Der E-Bau ist ab 13.05 Uhr für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hausaufgabenclubs geöffnet. 

  


